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Bisheriges Verfahren und Geltungsbereich 
 
 
 
 

 

 

 

Planung Ost 

Stadtteil: Anderten 

Geltungsbereich: 
Teil A:  
Der Teil A wird begrenzt durch die südliche 
Straßenbegrenzungslinie des Südschnellweges 
(B 65), die Stadtgrenze zur Stadt Sehnde 
zwischen B 65 und Höversche Straße und durch 
die südwestliche Straßenbegrenzungslinie der 
Höverschen Straße 

Teil B: 
Der Teil B umfasst nordwestlich der Autobahn-
anschlussstelle Anderten gelegene Teilflächen 
der Flurstücke 27/3, 28/2 und 29/2, Flur 20, 
Gemarkung Anderten (Flurname: Großer Holz-
hägen) 

Teil C: 
Der Teil C umfasst eine zwischen Hägenstraße 
und dem Feldweg nach Ahlten gelegene 
Teilfläche des Flurstückes 25/1, Flur 18, Gemar-
kung Anderten (Flurname: Vorderer Holzhägen) 

 

  
Bisherige Drucksachenbeschlüsse:  
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Beschluss zur vorgezogenen Bürgerbeteiligung 
Aufstellungsbeschluss und 
Zurückweisung von Einwendungen zur vorgezogenen Bürgerbeteiligung 
Verzicht auf die vorgezogene Bürgerbeteiligung für die Teile B und C, 
Änderung des Aufstellungsbeschlusses, Auslegungsbeschluss,  
 

 

 


